
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/09/23-021 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz  

vom 28.03.2023 

 
Top 7.7 Stellungnahme der Gemeinde Bobitz zur Planfeststellung für das Bauvorha-

ben „Ausbaustrecke Lübeck - Bad Kleinen - Schwerin Planfeststellungsab-
schnitt 1 
Neubau Verbindungskurve bei Bad Kleinen“, Bahn-km 32,200 der Strecke 
1122 Lübeck - Strasburg in Lübeck - Bad Kleinen 

 
Herr Venohr regt an, hierzu Einspruch einzulegen. Aus der Bekanntmachung geht hervor, dass 
die Brücke bei Quaal zurückgebaut werden soll, damit wäre der Weg von Groß Krankow/Klein 
Krankow von der Landesstraße aus Richtung Tressower See nicht mehr vorhanden. 
 
Da der Weg als Rad- und Fußweg genutzt wird, äußert die Gemeindevertretung Bedenken. 
 
Frau Homann-Trieps formuliert daraufhin die Stellungnahme für die Beschlussfassung: 
 
„Gegen die mitgeteilte Planfeststellung hat die Gemeinde folgende Bedenken:  
 
Gegen den geplanten Abriss der Straßenüberführung bei km 45,4 der Strecke 1122 (Quaal) 
werden Einwendungen geltend gemacht. Diese Brücke stellt im ländlichen Bereich eine wich-
tige Verbindungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer zwischen Groß Krankow und Klein 
Krankow / Weg nach Quaal und zum Tressower See dar. Es würde überdies eine Störung der 
touristischen Erreichbarkeiten des Tressower Sees darstellen.“ 
 
 
Beschluss: 
Gegen die mitgeteilte Planfeststellung hat die Gemeinde folgende Bedenken:  
 
Gegen den geplanten Abriss der Straßenüberführung bei km 45,4 der Strecke 1122 (Quaal) 
werden Einwendungen geltend gemacht. Diese Brücke stellt im ländlichen Bereich eine wich-
tige Verbindungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer zwischen Groß Krankow und Klein 
Krankow / Weg nach Quaal und zum Tressower See dar. Es würde überdies eine Störung der 
touristischen Erreichbarkeiten des Tressower Sees darstellen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  13  
davon besetzte Mandate:    9  
davon Anwesende: 9  
Ja- Stimmen: 9  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  

 

 
 


